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Der Solifonds

Viele Studierende kennen Phasen, in denen das 

Geld knapp wird.  Kommt dann noch eine uner-

wartete Ausgabe, Jobverlust, Krankheit oder ein 

Kind dazu, stehen manche plötzlich unverschuldet 

vor finanziellen Schwierigkeiten. 

Hier kann schnell die Exmatrikulation drohen, 

wenn der Semesterbeitrag nicht gezahlt werden 

kann. In der Regel sind die Studierenden dann auf 

sich alleine gestellt, da sie in solchen Situationen 

kaum Hilfe von anderen öffentlichen Einrichtungen 

bekommen können.

Seit 2009 gibt es für solche Fälle den Solifonds. 

Ausgestattet mit Mitteln durch die Studierenden-

schaften der JLU und der THM kann der Verein 

finanziell notleidenden Studierenden kurzfristig 

helfen. 

Wenn Sie Unterstützung benötigen, dann kom-

men Sie in unsere wöchentliche Sprechstunde 

Donnerstags, 9-11 Uhr* im JLU-AStA, Raum 20, 

Otto-Behaghel-Straße 25D, 35394 Gießen.

Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit einen sepa-

raten Beratungstermin per e-mail unter 

giessen@solifonds-hessen.de zu vereinbaren.

Besonders während des Rückmeldezeitraums 

kommt es zu einem sehr hohen Antragsvolumen 

mit entsprechenden Wartezeiten.

Förderberechtigt ist jede*r Studierende der JLU 

und der THM unabhängig von der Staatsangehö-

rigkeit. 

Die Förderung erfolg gemäß der Vergaberichtlinie 

des Fördervereins. 

*Hinweise zu Änderungen der Sprechzeiten finden Sie auf der 
Homepage unter News.
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Folgende Förderungen können beantragt 

werden – es besteht kein Rechtsanspruch auf 

Förderung, da der Solifonds ein eingetrage-

ner Verein ist. 

Über die Bewilligung eines Antrages entschei-

det der Vorstand. 

•	 Darlehen bis max. 1.000€. Hierfür ist ein  

Bürge/in erforderlich, der/die in der EU 

gemeldet sein muss. Rückzahlung in 

Raten.

•	 Zuschussförderungen, z.B. der Semester-

beitragszuschuss 

•	 Überbrückungsbeihilfen, z.B. bei Verlust 

der Arbeitsstelle, wenn der Lebensunter-

halt nachweislich über diese finanziert 

wurde.  

Es werden max. 3 Monate überbrückt. 

Detailliertere Informationen, Abgabefristen, 

Antragsformulare in deutsch, englisch und 

französisch ... finden Sie auf unserer Homepage 

	 www.solifonds-giessen.de.

Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung des 

Studiums sind Stipendien.

Einen guten Einstieg zum Thema finden Sie unter 

	 www.mystipendium.de

Bitte beachten Sie, dass die Abschlussbeihilfen 

über die jeweilige Hochschule zu beantragen sind. 

Der Solifonds leistet KEINE Abschlussbeihilfe.
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